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Allgemeines

§ 1
Name und Sitz

der verein führt den namen: Alpenverein pirmasens, sektion 
des deutschen Alpenvereins (dAv) e.v. und hat seinen sitz 
in pirmasens. er ist in das vereinsregister des Amtsgerichtes 
pirmasens eingetragen.

§ 2
Vereinszweck

1. Zweck der sektion ist, das Bergsteigen und alpine sportar-
ten vor allem in den Alpen und den deutschen mittelgebir-
gen, besonders für die Jugend und die Familien, zu fördern 
und zu pflegen, die schönheit und Ursprünglichkeit der 
Bergwelt zu erhalten, die kenntnisse über die Gebirge zu 
erweitern und dadurch die Bindung zur Heimat zu pflegen.

2. die sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt die Grund-
sätze religiöser, weltanschaulicher und ethnischer tole-
ranz; sie achtet auf die Chancengleichheit von Frauen und 
männern.

3. die sektion verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im sinne des Abschnitts „steuerbegüns-
tigte Zwecke" der Abgabenordnung. die gemeinnützigen 
Zwecke in diesem sinne sind die Förderung des sports, 
des natur- und Umweltschutzes, der Jugendhilfe sowie der 
Heimatpflege und Heimatkunde.

4. die sektion ist selbstlos tätig; sie erstrebt keinen Gewinn 
und verfolgt nicht in erster linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. mittel der sektion dürfen nur für die satzungs- gemä-
ßen Zwecke verwendet werden. die mitglieder erhalten kei-
ne Zuwendungen aus mitteln des vereins. Ausgeschiedene 
mitglieder haben keinen Anspruch auf  das sektionsvermö-
gen. keine person darf durch Ausgaben, die dem Zweck 
der sektion fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe vergütungen begünstigt werden.

§ 3
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

1. der vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 3 ange-
führten ideellen und materiellen mittel erreicht werden. 



2. Als ideelle mittel zur verwirklichung des vereinszwecks die-
nen:
a) bergsteigerische und alpinsportliche Ausbildung, Förde-

rung bergsteigerischer und alpinsportlicher Unterneh-
mungen, mountainbiketouren, Ausleihe von Bergsport-
ausrüstung und Büchern.

b) Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpinsportliche Un-
ternehmungen sowie Wanderungen;

c) erhalten und Betreiben der Hüttenstandorte als stütz- 
punkte zur Ausübung des Bergsteigens und der alpinen 
sportarten.

d) schutz und pflege von natur und landschaft, tier- und 
pflanzenwelt der Alpen und der deutschen mittelgebir-
ge, insbesondere bei der Ausübung des Bergsports und 
der Unterhaltung von Hütten und Wegen;

e) Jugendhilfe und umfassende Jugend- und Familienar-
beit;

f) Abhaltung von vereinsveranstaltungen wie versamm- 
lungen, vereinsfeste, vorträge, lehrgänge und Füh- 
rungen;

g) pflege der Heimatkunde.
h) einrichtung und Betrieb einer Webseite oder sonstiger 

elektronischer medien;

3. die erforderlichen materiellen mittel sollen aufgebracht 
werden durch:
a) mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren in der jeweils 

beschlossenen Höhe;
b) spenden, sammlungen, vermächtnisse und sonstige 

Zuwendungen;
c) vermögensverwaltung (wie Zinsen, sonstige kapitalein-

künfte, einnahmen aus Beteiligungen, einnahmen aus 
vermietung und verpachtung);

d) Werbeeinnahmen;

§ 4
Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e. V.

die sektion ist mitglied des deutschen Alpenverein e. v. 
(dAv). sie unterliegt der satzung dieses vereins und hat da-
mit alle rechte und pflichten, die sich aus dieser ergeben. Zu 
den pflichten gehören:
a) den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzulegen, 

wie sie von der mitgliederversammlung genehmigt worden 
sind;

b) die von der Hauptversammlung beschlossenen Beiträge 
(verbandsbeiträge) und Umlagen rechtzeitig zu bezahlen;

c) veränderungen im vorstand der sektion dem dAv unver-
züglich mitzuteilen;



d) die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversamm- 
lung des dAv auszuführen, insbesondere in ihre satzung 
die Bestimmungen der mustersatzung für die sektionen zu 
übernehmen, die die Hauptversammlung als  verbindlich 
bezeichnet hat;

e) in der satzung die Haftung des dAv für schäden zu be-
grenzen, die mitgliedern der sektion bei Benutzung von 
einrichtungen des dAv oder bei teilnahme an veranstal-
tungen des dAv entstehen;

f) satzungsänderungen vom präsidium des dAv geneh- mi-
gen zu lassen;

g) jede   veräußerung   oder   Belastung   von   Grund-  oder 
Hüttenbesitz, soweit es sich um Av-Hütten handelt, vom 
dAv genehmigen zu lassen;

§ 5
Vereinsjahr

vereinsjahr ist das kalenderjahr.

Mitgliedschaft

§ 6
Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung

1. die volljährigen mitglieder haben sitz und stimme in der 
mitgliederversammlung, können wählen und gewählt wer-
den. sie können das sektionseigentum und alle sonstigen 
sektionseinrichtungen zu den dafür vorgesehenen Bedin-
gungen benutzen und genießen alle den mitgliedern zu-
stehenden rechte. die rechte der Gastmitglieder regelt 
Absatz 3.

2. den nicht volljährigen mitgliedern stehen die im Absatz 1 
genannten mitgliederrechte mit Ausnahme des Wahl- und 
stimmrechtes zu.

3. mitglieder der sektion, die bereits einer anderen sektion 
des dAv angehören, sind Gastmitglieder. sie sind berech-
tigt, das sektionseigentum und alle sonstigen sektionsein-
richtungen zu den dafür vorgesehenen Bedingungen zu 
benutzen und an den veranstaltungen der sektion teilzu-
nehmen. sie haben  alle  mitgliederrechte.

4. die mitglieder der sektion sind mittelbare mitglieder des 
deutschen Alpenvereins. sie sind berechtigt, von  dessen 
einrichtungen zu den hierfür vorgesehenen Bedingungen 
Gebrauch zu machen.

5. eine Haftung der sektion und der von ihr beauftragten per-



sonen für schäden, die einem mitglied bei der Benutzung 
der vereinseinrichtungen oder bei der teilnahme an ver-
einsveranstaltungen entstehen, ist über den Umfang der 
vom dAv abgeschlossenen versicherungen hinaus auf die 
Fälle beschränkt, in denen einem organmitglied oder einer 
sonstigen für die sektion tätigen person, für die die sek-
tion nach den vorschriften des bürgerlichen rechts ein-
zustehen hat, vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur last 
gelegt werden kann. die gleiche einschränkung gilt bei 
Benutzung von vereins- einrichtungen oder der teilnahme 
an veranstaltungen einer anderen sektion des deutschen 
Alpenvereins.

6. eine Haftung des deutschen Alpenvereins e.v. (dAv) und 
der von ihm beauftragten personen für schäden, die einem 
sektionsmitglied bei der Benutzung der einrichtungen des 
dAv oder bei der teilnahme an veranstaltungen des dAv 
entstehen, ist über den Umfang der vom dAv abgeschlos-
senen versicherungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in 
denen einem mitglied eines organs des dAv oder einer 
sonstigen für den dAv tätigen person, für die der dAv nach 
den vorschriften des bürgerlichen rechts einzustehen hat, 
vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur last gelegt werden 
kann.

§ 7
Mitgliederpflichten

1. Jedes mitglied hat den Jahresbeitrag spätestens bis zum 
31. Januar des laufenden Jahres an die sektion zu entrich-
ten. die jeweilige Höhe setzt die mitgliederversammlung 
fest. Hierbei wird die von der Hauptversammlung des dAv 
beschlossene einteilung in mitgliederkategorien  zugrun-
degelegt.

2. die mitgliederrechte stehen dem mitglied nur für den Zeit-
raum zu, für den es den Jahresbeitrag entrichtet hat.

3. Während des laufenden Jahres eintretende mitglieder ha-
ben den vollen Jahresbeitrag zu entrichten.

4. der sektionsanteil kann bei vorliegen besonderer Umstän-
de vom vorstand auf Antrag ermäßigt oder erlassen wer-
den.

5. Jedes mitglied ist verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift 
alsbald der sektion mitzuteilen.

6. der Beitragseinzug erfolgt mittels lastschrift auf dem der 
sektion bekannten konto des mitgliedes.



7. Jedes mitglied ist verpflichtet Änderungen seiner Bankver- 
bindung und seiner kontonummer unverzüglich der sekti-
on mitzuteilen. Unstimmigkeiten, die das mitglied zu vertre-
ten hat und der sektion zusätzliche kosten verursachen, 
gehen zu seinen lasten.

§ 8
Ehrenmitglieder

Zu ehrenmitgliedern kann die mitgliederversammlung auf 
vorschlag des vorstandes mitglieder ernennen, die sich her-
vorragende verdienste um die sektion erworben haben. sie 
erhalten den mitgliederausweis ihrer kategorie; sie können 
von der Beitragspflicht gegenüber der sektion befreit werden.

§ 9
Aufnahme

1. Wer in die sektion aufgenommen werden will, hat dies 
schriftlich – auch unter nutzung moderner kommunikati-
onsmöglichkeiten - zu beantragen.

2. Bei der Aufnahme ist eine Gebühr zu entrichten, die von 
der mitgliederversammlung festgesetzt wird.

3. Über die Aufnahme entscheidet der vorstand. dieser  kann 
die entscheidungsbefugnis delegieren.

4. die Aufnahme wird erst nach Bezahlung der Aufnahmege-
bühr und des ersten Jahresbeitrages wirksam.

§ 10
Beendigung der Mitgliedschaft

die mitgliedschaft wird beendet
a) durch Austritt;  c) durch streichung
b) durch tod;  d) durch Ausschluss.

§ 11
Austritt, Streichung

1. der Austritt eines mitgliedes ist schriftlich dem vorstand 
mitzuteilen; er wirkt zum ende des laufenden vereinsjah-
res. der Austritt ist spätestens 3 monate vor Ablauf des 
vereinsjahres zu erklären.

2. der vorstand kann die mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung 
streichen, wenn das mitglied den Jahresbeitrag trotz zwei-
maliger Aufforderung nicht bezahlt hat.



§ 12
Ausschluss

1. Auf Beschluss des vorstandes kann ein mitglied durch aus-
geschlossen werden

2. Ausschließungsgründe sind:
a) grober verstoß gegen die Zwecke der sektion oder des 

dAv, gegen Beschlüsse oder Anordnungen der vereins-
organe oder gegen den vereinsfrieden.

b) schwere schädigung des Ansehens oder der Belange 
der sektion oder des dAv;

c) grober verstoß gegen die alpine kameradschaft.

3. Gegen den Ausschluss ist Berufung an die mitglieder- ver-
sammlung zulässig. sie muss innerhalb einer Frist von 
einem monat ab Zugang des Ausschließungsbescheides 
beim vorstand eingelegt werden.

4. vor der Beschlussfassung durch die mitglieder- versamm-
lung ist dem mitglied unter setzung einer angemessenen 
Frist rechtliches Gehör zu gewähren. der Beschluss über 
den Ausschluss ist zu begründen und dem mitglied mittels 
eines eingeschriebenen Briefs bekannt zu geben.

§ 13
Abteilungen,  Gruppen

1. die mitglieder der sektion können sich mit Zustimmung des 
vorstandes zu Abteilungen oder Gruppen innerhalb der 
sektion zusammenschließen. die mitglieder- versammlung 
kann sie durch Beschluss auflösen.

2. Für Jugendbergsteiger/innen, Junioren/innen und kinder 
sind nach Bedarf eigene Gruppen einzurichten.

3. die Abteilungen oder Gruppen können sich eine Ge-
schäftsordnung geben. die Geschäftsordnung darf weder 
der satzung der sektion noch der des dAv zuwiderlaufen. 
sie bedarf der Genehmigung des vorstandes; der vorstand 
darf die Genehmigung der Geschäftsordnung für die Ju-
gendgruppen (Jugend- satzung) nicht versagen, soweit 
diese mit dem muster für die Jugendsatzung der sektionen 
übereinstimmt. ein besonderer mitgliedsbeitrag darf nur mit 
Zustimmung des vorstandes festgesetzt werden.

4. eigene rechtspersönlichkeit kommt den Abteilungen oder 
Gruppen nicht zu.



§ 14
Organe

organe der sektion sind
a) der vorstand;  c) die mitgliederversammlung;
b) der Beirat;

Vorstand

§ 15
Zusammensetzung und Wahl

1. der vorstand besteht aus dem/der ersten vorsitzenden, 
dem/der Zweiten vorsitzenden, dem/der schatzmeister/in, 
(geschäftsführender vorstand) sowie dem/der schrif- tfüh-
rer/in, dem/der Ausbildungsreferent/in und dem/der vertre-
ter/in der sektionsjugend.

2. die mitglieder des vorstandes werden von der mitglieder- 
versammlung auf die dauer von 3 Jahren in schriftlicher 
und geheimer Abstimmung gewählt, rechtsgültig auch an-
ders, wenn kein Widerspruch erhoben wird. Wiederwahl ist 
zulässig. ist bei Ablauf der Frist ein neuer vorstand noch 
nicht gewählt, verlängert sich die Amtszeit bis zur Wahl ei-
nes neuen vorstandes.

3. scheidet ein vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird an 
dessen stelle durch die nächste mitgliederversammlung 
für den rest der Amtszeit ein neues vorstandsmitglied ge-
wählt. Bis dahin, sowie in Fällen langdauernder verhinde-
rung, berufen die übrigen vorstands- mitglieder ein ersatz-
mitglied.

4. die mitglieder des vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Zu-
wendungen im rahmen der ehrenamtspauschale (§ 3 nr. 
26a einkommensteuergesetz) sind unschädlich. die mit-
glieder des vorstandes haben Anspruch auf ersatz der Auf-
wendungen, insbesondere der reisekosten, die ihnen im 
rahmen ihrer tätigkeit tatsächlich entstanden sind. Glei-
ches gilt für vom vorstand beauftragte vereinsmitglieder.

§ 16
Vertretung

die sektion wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 
geschäftsführenden vorstand vertreten. dessen mitglieder 
sind vorstand im sinne von § 26 BGB. sie sind jeweils einzeln 
vertretungsberechtigt. Handelt es sich um rechtsgeschäfte, 
durch die die sektion in Höhe von mehr als 500,-- eUro ver-



pflichtet wird, ist die mitwirkung eines weiteren mitglieds des 
(geschäftsführenden) vorstands erforderlich. in diesen Fällen 
muss eines der beiden handelnden vorstandsmitglieder einer 
der vorsitzenden sein.

§ 17
Aufgaben

der geschäftsführende vorstand legt die tagesordnung für 
alle versammlungen der sektion fest und vollzieht deren 
Beschlüsse. er stellt den Haushaltsplan auf und legt ihn der 
mitgliederversammlung vor. Abweichungen vom Haushalts-
plan sind zulässig, sofern diese zur erfüllung der satzungs-
gemäßen Aufgaben erforderlich sind. der geschäftsführende 
vorstand entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht der 
mitgliederversammlung  vorbehalten sind.

§ 18
Geschäftsordnung

1. der vorstand wird von dem/der ersten vorsitzenden, bei 
seiner verhinderung von dem/der Zweiten vorsitzenden, 
bei dessen verhinderung durch den/die schatz-meister/in 
zu sitzungen einberufen. er ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte der mitglieder anwesend ist. der vorstand 
kann einen Beschluss auch dann wirksam fassen, wenn 
sein Gegenstand bei der einberufung nicht angegeben 
worden ist.

2. die Beschlüsse werden mit einfacher stimmenmehrheit 
der anwesenden mitglieder gefasst; bei stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt.

3. der vorstand muss einberufen werden, wenn es mindes-
tens zwei seiner mitglieder verlangen.

4. die sektion kann mitarbeiter/innen gegen vergütung an-
stellen.

§ 19
Beirat

1. der Beirat besteht aus sechs bis zwölf mitgliedern. er wird 
auf die dauer von drei Jahren von der mitglieder- ver-
sammlung gewählt und bleibt bis zur neuwahl des Beirates 
im Amt.

2. der Beirat hat die Aufgabe, den vorstand in allen vereins-
angelegenheiten zu beraten.



Mitgliederversammlung

§ 20
Einberufung

1. der vorstand beruft alljährlich eine ordentliche mitglieder- 
versammlung ein, zu der die mitglieder spätestens zwei 
Wochen vorher schriftlich oder durch das mitteilungsblatt 
der sektion eingeladen werden müssen; die Frist beginnt 
mit dem tag der Absendung der veröffentlichung. die ta-
gesordnung ist hierbei mitzuteilen.

2. der vorstand kann eine außerordentliche mitgliederver-
sammlung nach den gleichen Bestimmungen wie in Absatz 
1 einberufen. sie muss einberufen werden, wenn dies min-
destens ein Zehntel der mitglieder schriftlich unter Angabe 
des Grundes beantragen.

§ 21
Aufgaben

1. der mitgliederversammlung sind vorbehalten:
a) den Geschäftsbericht des vorstandes und die Jahres-

rechnung entgegenzunehmen;
b) den vorstand zu entlasten;
c) den Haushaltsplan zu genehmigen;
d) den mitgliederbeitrag und die Aufnahmegebühr festzu-

setzen;
e) vorstand, Beirat und rechnungsprüfer/innen zu wählen;
f) die satzung zu ändern;
g) die sektion aufzulösen.

2. ein Beschluss ist mit einfacher mehrheit der abgegebenen 
stimmen zu fassen; stimmenthaltungen zählen bei der er-
mittlung des Abstimmungsergebnisses nicht mit.

3. satzungsänderungen bedürfen einer mehrheit von zwei 
dritteln der abgegebenen stimmen. die Änderungen be-
dürfen der Genehmigung des dAv.

§ 22
Geschäftsordnung

der/die erste oder der/die Zweite vorsitzende leitet die mit-
gliederversammlung. es ist eine niederschrift aufzunehmen, 
welche die Beschlüsse wörtlich enthalten muss. sie muss von 
dem/der versammlungsleiter/in und von zwei zu Beginn der 
versammlung zu wählenden mitgliedern unterzeichnet sein.



Rechnungsprüfer/innen, Auflösung

§ 23
Rechnungsprüfung

1. die mitgliederversammlung wählt jeweils auf die dauer von 
drei Jahren zwei rechnungsprüfer/innen. Wiederwahl ist 
zulässig. mitglieder des vorstandes können nicht zugleich 
rechnungsprüfer/rechnungsprüferinnen werden.

2. die rechnungsprüfer/innen haben den vom vorstand auf-
gestellten rechenschaftsbericht samt Unterlagen dazu so-
wie die Geschäftsführung im abgelaufenen Geschäftsjahr 
nach Weisung der mitgliederversammlung zu prüfen. Über 
die prüfungstätigkeit ist ein ergebnisprotokoll anzufertigen.

3. die jährliche rechnungslegung ist nach vorliegen des vom 
vorstand aufgestellten rechenschaftsberichtes rechtzeitig 
vor der mitgliederversammlung zu prüfen.

4. den rechnungsprüfern ist einsicht in alle zur prüfung er-
forderlichen Unterlagen zu gewähren.

§ 24
Auflösung

1. Über die Auflösung der sektion beschließt die mitglieder- 
versammlung mit einer mehrheit von drei vierteln der ab-
gegebenen stimmen der erschienenen mitglieder. sind 
weniger als ein drittel der mitglieder erschienen, so kann 
die Auflösung nur von einer unverzüglich einzuberufenden 
zweiten mitgliederversammlung beschlossen werden, die 
ohne rücksicht auf die Zahl der erschienenen beschluss-
fähig ist. Hierauf muss in der einladung hingewiesen wer-
den.
die mitgliederversammlung, welche die Auflösung be-
schließt, verfügt auch gleichzeitig über das vermögen der 
sektion gemäß den nachfolgenden vorgaben.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung der sektion oder bei 
Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke ist das verblei-
bende sektionsvermögen nach Abdeckung der passiva 
jedenfalls ausschließlich und unmittelbar für steuerlich 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Zu diesem Zweck 
ist das verbleibende sektionsvermögen an den dAv be-
ziehungsweise an seinen rechtsnachfolger oder an eine 
oder mehrere seiner sektionen mit der zwingenden Auf-
lage der ausschließlichen und unmittelbaren verwendung 
für steuerlich gemeinnützige Zwecke zu übertragen, wenn 



die empfangende körperschaft die voraussetzungen der 
steuerbegünstigung erfüllt. in diesem Zusammenhang und 
unter diesen Bedingungen sind alle rechte an Wege- und 
Hüttenbauten dem dAv beziehungsweise seinem rechts-
nachfolger oder der bestimmten sektion unentgeltlich zu 
übertragen.

 sollte die oben angeführte körperschaft im Zeitpunkt der 
nötigen vermögensabwicklung nicht mehr existieren oder 
nicht mehr die nötigen voraussetzungen der steuerbegüns-
tigung erfüllen oder aus anderen Gründen die Übertragung 
des vermögens nicht im sinne obiger Ausführungen mög-
lich sein, ist das verbleibende sektionsvermögen an eine 
juristische person des öffentlichen rechts oder eine ande-
re steuerbegünstigte körperschaft mit der zwingenden Auf-
lage der ausschließlichen und unmittelbaren verwendung 
für die erhaltung der schönheit und Ursprünglichkeit der 
Bergwelt und für die Förderung des Bergsteigens und der 
alpinen sportarten zu übergeben.

Gerichtsstand

Für alle streitigkeiten aus dieser satzung und aus ihr abge-
leiteten Ansprüchen ist das Amtsgericht pirmasens zustän-
dig. Bei Überschreitung deren Zuständigkeit das landgericht 
Zweibrücken.

Beschlossen in der mitgliederversammlung vom 15. 3. 2017

sektion pirmasens                       stempel
rita endres-Grimm
1. vorsitzende

Genehmigung durch den dAv gemäß §§ 7 Abs. 1 g), 13 Abs. 
2 l) der dAv-satzung:

           datum   stempel


